
Textliche Festsetzungen 
 

Zur 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 60 z,  
Kennwort: "Schmalestraße-Ost" 

 
I. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 

1.1 Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im allgemeinen Wohn-
gebiet zulässigen Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. 

 

1.2 Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein zulässigen Nutzungen 
sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. 

 
II.  Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 
 
2.  Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung 
 

2.1 Die Höhe des Firstes darf höchstens betragen: 
bei 1-geschossiger Bebauung  9,60 m 

 bei 2-geschossiger Bebauung  9,75 m 
 

 Die Höhe der Traufe darf höchstens betragen: 
 bei 1-geschossiger Bebauung  4,50 m 
 bei 2-geschossiger Bebauung  6,50 m 
 

Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Maßgebend hierfür ist der 
arithmetisch gemittelte Geländeanschnitt an den Außenwänden. Die Gebäudehö-
he wird also durch das arithmetische Mittel aus dem Herausragen der vier Ge-
bäudeecken gebildet. 
 

 Dies gilt auch für die Traufhöhenbestimmung. 
 

Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhe für technisch erforderliche, 
untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für 
Aufzüge) kann ausnahmsweise zugelassen werden. 

 

2.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte der Trauflänge des Gebäu-
des nicht überschreiten. Dieses Maß gilt auch für Dachflächenfenster. 

 So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel der Trauflänge zulässig. 
Vom Ortgang sollte ein Abstand von 1 m eingehalten werden.  

 
III. Hinweise  
 

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für West-
falen-Außenstelle Münster (Tel.: 0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§ 
15 und 16 DSchG). 

 

2. Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes liegt in einem Gebiet, in dem eine 
Kampfmittelbeeinflussung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Bei bo-
deneingreifenden Vorhaben ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst über die Stadt 
Rheine / Ordnungsbehörde zu beteiligen. 

 

3. Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungsanlage er-
stellt. Auskünfte über die geometrisch genaue Lage der Straßenbegrenzungslinie 
erteilt der Fachbereich Planen und Bauen, Produktbereich Vermessung. 


